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Für den vom geltenden Neuplanungsgebiet 
umfassten Planungsbereich Bahnhofstraße/ 
Bereich südlich Feuerwehr und die daran öst-
lich anschließenden Grundflächen soll ein 
Bebauungsplan neu erstellt werden. Bereits 
mit der Verordnung eines Neuplanungsge-
bietes östlich der Bahnhofstraße als auch 
aufgrund der zwischenzeitlich eingebrach-
ten Ansuchen beabsichtigt die Marktge-
meinde Ottensheim die Neuerlassung eines 
Bebauungsplanes.

Als erster Verfahrensschritt ist es nun erfor-
derlich, dies durch vierwöchigen Anschlag an 
der Amtstafel, in der Zeit von Montag, den 12. 
Dezember 2011 bis Montag, den 09. Jänner 
2012 kundzumachen. Im Sinne des § 33 Abs. 1 
Oö. ROG 1994 i.d.g.F. wird mit der Aufforde-
rung kundgemacht, dass jeder, der ein be-
rechtigtes Interesse glaubhaft macht, seine 
Planungsinteressen dem Gemeindeamt 
schriftlich bekannt geben kann.

Wie in der Ausgabe Nr. 353 vom Juli 2011 be-
richtet, hat der Gemeinderat zuletzt den Flä-
chenwidmungsplan Nr. 6 beschlossen. Infol-
ge wurden die Planunterlagen der Oö. 
Landesregierung als Aufsichtsbehörde zur 
Genehmigung vorgelegt.

Mit Bescheid vom 17. November 2011 hat nun 
die Oö. Landesregierung den Flächenwid-
mungsplan Nr. 6 genehmigt. Damit ist nun 
mehr nach eineinhalb Jahren die groß ange-
legte, gesetzlich vorgeschriebene Überprü-
fung des Flächenwidmungsplanes für das 
gesamte Ottensheimer Gemeindegebiet er-

Überprüfung des Flächenwidmungsplanes  
der Marktgemeinde Ottensheim – Genehmigung des Planes

Bahnhofstraße – Bereich 
südlich Feuerwehr, Neuerlas-
sung eines Bebauungsplanes

folgreich abgeschlossen. Somit sind drei grö-
ßere Grundflächen von Grünland in Bauland 
umgewidmet, tlw. geringfügige Abänderun-
gen vorgenommen und zahlreiche Ersicht-
lichmachungen (z. B. Hochwasseranschlagli-
nien, Waldflächen, denkmalgeschützte 
Gebäude, etc.) aktualisiert worden.

Zuletzt wurde bereits der genehmigte Flä-
chenwidmungsplanes für 2 Wochen kundge-
macht und erwuchs dieser nach Ablauf der 
Kundmachung Anfang Dezember 2011 in 
Rechtskraft.

Seit längerer Zeit wurden bereits Gespräche 
mit der Fa. Leitl, die den Lehmabbau in Ot-
tensheim betreibt, über den Abtransport ge-
führt. Dabei wurde seitens des Betreibers im 
Sommer 2010 angekündigt, dass beabsich-
tigt werde, den Abtransport des Lehmes 
künftig nicht mehr über das bestehende und 
nicht mehr sanierungsfähige Förderband, 
sondern mittels LKW durchzuführen. Auf 
Verlangen der Gemeinde hat die Fa. Leitl ver-
schiedene Alternativen zum Abtransport un-
tersucht. Es hat sich allerdings gezeigt, dass 
die untersuchten Varianten nicht umsetzbar 
sind. Der Betreiber ist grundsätzlich berech-
tigt, den Lehmtransport über eine bestehen-
de öffentliche Straße zu bewerkstelligen. 

Der Gemeinde wurde ein Konzept für den 
Lehmtransport vorgelegt, in dem die LKW-
Fahrten auf etwa sieben Tage pro Monate 
eingeschränkt sind. Derzeit ist die Einsatz-
zeit der LKW-Fahrten bis längstens 17:00 Uhr 

Lehmtransport über die Hambergstraße

vereinbart. Die Gemeinde wird über einen 
längeren Zeitraum den Transport auf der 
Hambergstraße beobachten. Die Fa. Leitl ist 
bestrebt, den Abtransport für die Bewohner-
schaft möglichst schonend abzuwickeln. 
Sollte es dennoch zu starken Beeinträchti-
gungen für die AnrainerInnen kommen, 
müssten mit der Fa. Leitl Verbesserungen im 
Ablauf herbeigeführt werden. 

Darüber hinaus wird mit der Fa. Leitl die 
künftige Instandhaltung bzw. Kostenbeteili-
gung im Falle einer Sanierung der Hamberg-
straße noch verhandelt. 

Generell liegt es auch im Interesse der Ge-
meinde, den Fortbestand des Lehmabbaus 
zu sichern und daher ist die Gemeinde be-
müht, eine für alle zufriedenstelle Lösung zu 
finden. 

Philipp Tschavoll, Ing.-Maître 
Abteilungsleiter
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